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e-label beim Wein
Nährwert- und Zutatendeklaration

ERFA-Event 2D-Codes
Hans Naegeli, Geschäftsführer
Rutishauser-DiVino SA
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Das Weinetikett heute und im Vergleich
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...und morgen? *

• Nährwert und Zutaten müssen auch beim Wein deklariert werden.

• Brennwert, Alkoholgehalt und Allergene müssen zwingend auf dem Etikett 
aufgedruckt sein. Übrige Daten müssen aber zumindest als e-label zur Verfügung 
gestellt werden.

* Die Revision der Verordnung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel (LIV) läuft aktuell

?
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Zugriff aufs e-label durch den Konsumenten

Folgende Ansätze werden aktuell breiter diskutiert oder in der EU bereits genutzt:

• 2D-Code mit codierter Web-Adresse des Produzenten

• 2D-Code mit codierter Web-Adresse eines e-label Providers (z.B. U-label by scantrust)

• 2D-Code mit GS1 Digital Link und Weiterleitung auf e-label Seite des Produzenten

Rutishauser-DiVino hat sich für den GS1 Digital Link entschieden.

• Nutzung der eindeutigen GTIN zur Artikelidentifikation

• 2D-Code erlaubt die spätere Ablösung des klassischen Barcodes im Handel (POS)

• Produkt-Stammdaten verbleiben In-House

• Lösung ist erweiterbar auf zusätzliche Artikelinformationen (z.B. Jahrgang, MHD)
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Eine der Herausforderungen

Heute: 1 GTIN = mehrere Jahrgänge bzw. Artikel

Zielbild: 1 GTIN = 1 Jahrgang = 1 Artikel
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Konfliktpotenzial auf dem Etikett

• Eindeutiger GS1 Digital Link ist zwingend

Zwei Lösungsansätze...

• GS1 Digital Link mit eindeutiger GTIN

• GS1 Digital Link mit GTIN für mehrere 
Jahrgänge 
+ codierter ‘Consumer Product Variant’ CPV
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Fazit

• Die EU setzt die, seit dem 8.12.2023 gültige Deklarationspflicht mit dem 
Weinjahrgang 2024 um. Diese gilt auch für Weine, die aus der CH in die EU 
exportiert werden.

• In der Schweiz läuft die Revision der LIV, um diese der EU-Verordnung anzugleichen.
Der Zeitplan ist aber noch unklar (Einführung, Übergangsfristen, etc.).

• Die Nutzung des GS1 Standards ermöglicht einen globalen, langfristigen und 
erweiterbaren Lösungsansatz.

• Die Grundprinzipien für die Verwendung einer GTIN müssen konsequent 
respektiert werden.

• Die Ablösung der klassischen Barcodes durch 2D-Codes soll zügig vorangetrieben 
werden.



Seite 8
14.08.2024

Besten Dank!


